
17LI der Beilac:en zu der:: steY'()QT,'ipbi?cr-:;YrJ :Frot::okollen des 

BundesTetes 

Ber:Lcht 

des Finanzau~schGsses 

tiber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 22. Jänner 

1969 tiber ein Bundesgesetz, betr''Offend oie Bedeckung des Ab­

ganges des lülcll'.virtschaftsfond s im Geschäftsj ahr 1969 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll das Bundesministerium für :?inanzen ermächtigt werden, 

dem 11ilchwirtschaftsfonds zur Beoec}::ung seines voraussicht­

lichen Abgar.ges im Geschäftsjahr 1969 einen Zuschuß bis zur 

H5he von ~62~343.000 Schilling zu ge~ähren. 

Nach den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage 

unterliegt von dem gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Na-
t . ] ·t E' 2 . RA" . 1-, f';: r, 1.. 'ht lonB_ra es ~ ~ SOWle ~ ~, sowel~ er SlC~ au ~ ~ oezle , 

im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B.-VG. nicht der Beschlußfassung 

durch den Bundesrat. 

Der Finanzausschuß hat die Vorlage in seiner Sitzung "lom 

5. Feber 1969 in Verhandlung genornmeno 

Ein VOTIl Berichterstatter eingebrachter Antrag, Einspruch 

zu erheben, fand keine Hehrheitc Es ergab sich Stimmengleich­

heit, sodaß der Antrag als abgelehnt gilt. 

Im Sinne des § 24 Abs. I der Geschä.ftsordnung sieht sich 

daher der Finanzausschuß veranlaßt, über das Ergebnis seiner 

Verhandlung diesen Bericht zu erstatten. 

Wien, am 5. Feber 1969 

Hermine K u ban e k P 0 r g e s 
Obmann Berichterstatter 
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